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Vorschldge der Sektionen der Schweizerischen Offiziersge-
sellschaft zur Reorganisation des Heerwesens.
(Von Hptm. i/Gst. . Iselin.)

Die Bearbeitung der Vorschlige der Landesverteidigungs-
kommission zur Reorganisation des Heerwesens ist von zahlreichen
Sektionen der Schweizerischen Offiziersgesellschaft an die Hand ge-
nomimen worden. Es soll versucht werden, in gedringter Kiirze cine
Darstellung des Ergebnisses dieser Studien zu geben. Die Schliisse,
zu denen die Oifiziere gelangen, sind in den Einzelheiten stark ver-
schieden, je nach dem Gesichtswinkel, unter dem eine Frage gepriift
wird. Die Zusammenstellung soll der weitern Bearbeitung die Wege
ebnen. Der Verfasser verzichtet darauf, selbst zu den aufgeworfenen
Fragen Stellung zu nehmen,

I. Allgemeines.

Mehrere Sektionen werfen die Frage auf, ob es jetzt schon rich-
tig sel, ein Projekt fiir eine Militirorganisation auszuarbeiten; die
Bediirfnisse stiinden noch zu wenig fest; man laufe Gefahr, nach Vor-
aussetzungen zu handeln, die sich binnen kurzer Zeit als irrig heraus-
stellen werden.

Geht man aber daran, die Armee neu zu gestalten, so muB man
sich vor Augen halten, daB sie im Blick auf eine ganz klar
bestimmte Aufgabe ausgebildet und ausgeriistet werden muB, und -
nicht fiir alle erdenklichen Situationen; wollen wir letzteres, so werden
wir stets nur etwas halbes erreichen. Auch die kriegfithrenden Ar-
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meen haben sich in jeder Phase des Krieges den Aulgaben anpassen
miissen, die die Lage eben stellte. Fiir unsere Friedensaushildung
umschreibt Oberst Vuillewnicr in Lausanne die Anlgahe ungefihr
folgendermafien:

«l. A potnt de vue stratégique d'abord: un premier point qui
me parait bien certain, ¢'est que la Suisse neutre. appuyée ou non =ur
la Sociéié des Nations, n'a pas a préparor une armée de conquétes, une
armée qui doit ¢étre organisée de fagon & aller faire la guerre en pays
étranger.

“«Si cette éventualité se présentait, cela ne pourrait étre que dans
une seconde ou troisiéme période de guerre, ou tout au pius aprés une
période de préparation spéciale dictée par des événements spéciany.
Ce sera en tous cas pour aprés-demain et aprés bien des événements,
Or nous devons nous préparer pour demain. A chaque jour suffit sa
peine.

«Done, premicr point: armée organis¢e pour se battre en Suisse,
en défensive stratégique, avec nos ressources nationales, nos routes, 10s
chemins de fer, un service territorial et des étapes organisées pour notre
armée dans notre pays. Toute autre tiche est postérieure et dépend de
nos voisins plus que de nous.

«II. Un second point non moins certain, c’est que nous devons
avant tout, et que nous ne pouvons sérieusement nous préparer que
pour la période durant laquelle nous serons seuls, livrés & nos propres
moyens.

«Il ne faut pas nous faire d’illusions: Ou bien abandonnés de tous
nous serons mangés au bout de peu de temps par I'un de nos puissants
voisins ; nous sauverons I’honneur. Nous pourrons, méme moins nom-
breux, remporter de premiers succés; la bataille de Tannenberg est la
pour le prouver; mais aprés, nous devrons forcément succomber a la
longue si nous restons seuls.

«Ou bien un tiers (puissant voisin) viendra a notre aide; et je
pose ceci en fait: c’est que pour cette seconde période, période o un
voisin nous apportera son artillerie lourde et sa formidable aviation,
ses autos blindés et ses chars d’assaut, nous ne pouvons et ne devons
pas nous préparer matériellement maintenant. Nous pouvons gym-
nastiquer Vesprit des chefs, développer leurs facultés de compréhension
et d’adaptation, mais c’est tout. Ce seront de tout autres procédés de
combat. Nous devrons, comme l'armée belge, aprés nous étre battus
seuls, avec nos moyens limités, nous réorganiser et nous réinstruire
pour pouvoir incorporer nos forces 4 d’autres; nous devrons apprendre
a nous battre a c6té de nos alliés, avec leurs movens et ceux qu’ils nous
fourniront, leur armement et leurs procédés de combat. Ceux qui ont
.lu les récits des batailles de P'Yser et des Flandres de fin 1914 savent
comment P’artillerie francaise a dil venir se marier 4 Pinfanterie belge
et la fusion qui a df s’opérer.

«III. Combien durera cetle période ot nous nous battrons seuls?
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«I8n d’autres termes, pour combien de temps devons-nous préparer
notre instrument actuel: dotation et ravitaillement en hommes, en
armes, en munitions, en vivres, en benzine, etc.? (Fest la une question
’appréciation. Mais si 'on pose le probléme comme je le pose, les
idées ne divergent pas énormément: 15 jours, 1 mois, 6 semaines, deux
mois au maximum si vous voulez.

«(’est pendant cette période qu’au point de vue militaire notre
sort se jouera et dépendra de nous seuls. C’est la période pour laquelle
nous devons éire absolument préts et mettre en oeuvre tout ce qui est
nécessaire. Aprés, notre armée ne sera plus qu’un élément d’un tout
différent et probablement beaucoup plus considérable. Le matériel, les
hommes, les munitions, les vivres et l'instruction des procédés de
combat qui devront étre préparés pour la deuxiéme période, nous in-
téressent heaucoup moins, que ce qui doit étre prét dores et déja pour
la premidre.

«Je ne veux pas dire que nous ne devrions rien préveir pour la
deuxitme période: loin de moi cette idée. Je veux simplement dire que,
ne pouvant tout faire et devant nous limiter, nous devons tout pré-
parer & 'extréme pour la premicre période, parce que c’est 1’essentielle,
et .que pour la seconde, il ne nous faut faire que ce qui sera certaine-
ment utile, La seconde période, en effet, ne peut exister que si la
premiére réussit.

«IV. Guerre de deux mots en Suisse avec nos seules ressources:
Nos ressources? Elles seront toujours trés limitées 4 cause de la ques-
tion économique. Quand on pense a ce que coiitent les gros tanks
francais qui passent a travers les maisons, et que notre budget annuel
est de 75 millions,.cela donne & réfléchir; quand on songe & ce que
l'aviation s’est développée: chasse, observation, bombardement, et qu’on
le compare a ce que nous avons. Quand on pense que la France a des
sur-Berthas, qui tirent au dela des 120 kilométres des Berthas alle-
mands? On déduit forcément de ces comparaisons que, ne pouvant
créer un appareil semblable, nous devons d’une part, chercher par une
tactique appropriée & mettre ce grand appareil dans les pires conditions
de fonctionnement et, d’autre part, créer pour nous et dans la limite
de nos moyens un appareil qui réponde & cette tactique que nous vou-
lons imposer a ’ennemi. Ce sont ces conditions qu’il faut nous efforcer
de rechercher et de mettre a profit, et il nous faut créer un instrument
qui assure le rendement maximum dans ces conditions-1a. »

I1. Allgemeine Wehrpflicht.

 Die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht wird von allen
Seiten hefiirwortet. Auch wenn die Aufgabe unserer Armee be-
schrinkt wird, entspricht die allgemeine Wehrpflicht allein unserm

Empfinden. Hiefiir gibt die Sektion St. Gallen folgende Begriin-
dung:
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.Die Frage, welche an die Spitze grundlegender Probleme [ur
die Reorganisation unseres Wehrwesens gestellt ist: Lallgemeine Welr-
plicht oder andere Losung“. erscheint aul den ersten Blick durch
rasche selbstverstiindliche Bejahung der erstern als gelost.  Allein das
tiefere Eingchen auf dieses Prinzip fithrt zu einer reichen Fiille inter-
essanter und wichtiger Erwiigungen, aus deren Abklirung cin sicherer
SchluB zu gewinnen ist.  Es haben deshalb die Offiziere. welchen vom
Arbeitsausschull die Beantwortung der ersten Frage zugewiesen warde,
diese einer griindlichen Priifung unterzogen; was sic heute dem Offi-
ziersverein als Ergebnis der Beratung mitteilen, ist ihre iberein-
stimmende Ansicht. |

,»Mit dem Abschlu8 des grofien Weltkricges, der Europas Vilkern
innerste Erschiitterung hrachte, ist eine “01tverbleltete Stimmuny
starken Widerwillens gegen weitern Militirdienst und neue Kriegs-
ristung zum Ausbruch gelangt. Kriegliihrende wie Neutrale, nicht
nur Pazifisten, sondern groBe Massen der Bevolkerung haben laut
ihren Abscheu vor dem Kriegshandwerk, vor dem Elend, das es nach
sich zog, bekannt. Kriegs- und Dienstmiide klagte man — auch in
der Schweiz — das Prinzip der Macht und Gewalt als Quelle alles
Uebels an. Recht, nicht Gewalt, soll kiinftig herrschen, das wurde der
Wahrspruch in den Lindern und begeistert, aber auch krltlklos -jubel-
ten Ungezihlte diesem Worte zu, von ihm die Befreiung von den
Lasten erhoffend, welche das Wehrwesen jedem Volke auferlegt.
Diese Grundauffassung mufl’ vor allem geklirt werden. Der Trug-
schluB: Recht, nicht Gewalt, muf erkannt werden. Denn nicht um
die Alternative handelt es sich. Kein Recht wird sich behaupten ohne -
Schutz; ihn jenem zu verleihen, dazu bedarf es der Gewalt. Diese ist
nicht um ihrer selbst willen nétig, wohl aber als Mittel zum Schntze
des Rechtes. Verwerflich, wenn sie zur Verletzung des Rechtes miB-
braucht wird, ist sie die schiitzende Kraft fiir bedrohtes und ange-
griffenes Recht. Das Recht bedarf stets der Macht, es bedarf der
Sanktionen. Das Recht muB sich auf eine gewisse Macht stiitzen
konnen, die nach ihrer Organisation und Funktion im richtigen Ver-
héltnis steht zur jeweiligen Aufgabe. Diese kann im einen Fall ein
einzelner Beamter, im andern ein Polizeiaufgebot erfiillen. Der Staat,
als Gemeinschaft der Menschen, kann sein Recht nach innen und nach
auBlen in den groBten Konflikten nur durch organisierte Macht
schiitzen, fiir solange jedenfalls, als nicht die Vervollkommnung des
Menschengeschlechtes so hoch gestiegen ist, daB Friedensstérungen
nicht mehr eintreten.

»Wenn somit allgemein, nach der heutigen menschlichen Kultur
fir jedes Volk die Notwendigkeit und ethische Berechiigung einer
organisierten schiitzenden Gewalt zu bejahen ist, so bleibt zu unter-
suchen, in welcher Art dieser Schutz — die nationale Organisation
der Notwehr — fiir unsere Schwetz zu regeln sei.
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oDie geschichtliche Entwickluny der Eidgenossenschaft, die
Schatfung dieses kleinen Freistaates und seine Behauptung in allen
Stiirmen der Jahrhunderte weisen auf dic allgemeine Wehrpflicht hin.
In den Kimpfen um die Unabhingigkeit des tapferen Vélkleins hat
sie ihre Weihe erhalten; in triiber Zeit, wo mangelnde Eintracht nicht
alle zur Verteidigung des Landes zusammentiihrte, iiberzog fremnde
Invasion dic Heimat mit Not und Ungliick. So war es gegeben, dali
dic neueren Verfassungen der Schweiz die allgemeine Wehrpflicht als
einen obersten Staatsgrundsatz aufnahmen, Hat schon die helvetische
Verfassung (Art, 21, 1) den Satz geprigt: . Jeder Biirger ist ge-
borener Soldat des Vaterlandes*, und nachher das allgemeine Militér-
Reglement von 1817 ihn formuliert: ,,Nach angeerbter Verpflichtung
ist jeder Schweizer Soldat und verpflichtet, zur Verteidigung des
Vaterlandes Kricgsdienst zu tun®, so ging das Prinzip erst recht in
die neue Konstitution unseres Bundesstaates heritber. Aré. 18 der
geltenden Verfasung lautet: . Jeder Schweizer ist wehrpflichtig®.
Auf diesem Boden haben wir unsere Wehrordnung aufgebaut und —
¢s darf dies besonders betont werden — dieses System hat uns im
Jahre 1914 gerettet. In den seither bekannt gewordenen Erwigungen
des Generalstabchefs Graf Schlieffen fiir den Operationsplan im
Westen wird auch die Umfassung des feindlichen Siidfliigels durch
die Schweiz in Betracht gezogen. Gegen die dabei cintretende Ver-
letzung der schweizerischen Neutralitit hebt Schlieffent) das Be-
denken hervor: ,,So hiitte man zuniichst den nicht zu unterschitzenden
Widerstand eines zur Wahrung sciner Rechte entschlossenen, krie-
gerisch veranlagten Volkes zu brechen.“?) Diese bei den spitern Ent-
schlicfungen wohl mithestimmenden Erwigung verdanken wir der
allgemeinen Wehrpflicht und der darauf gestutzten Bereitschaft. Die
Lehrmeisterin Geschichte legt den Eidgenossen nahe, einen Funda-
mentalsatz ihrer staatlichen Stdrke nicht ohne triftige Griinde preis-
zugcehen.

»Im 2. Artikel unserer Verfassung sind als erste dufgaben des
schweizerischen Bundesstaates aufgestellt: ,,Die Behauptung der Un-
abhiingigkeit des Vaterlandes gegen aullen, Handhabung von Ruhe
und Ordnung, im Innern*. Es hat bisher noch niemand gcwagt,
an diesen Verfassungsbestimmungen des Bundes zu riitteln. Sie
sind auch ebenso hoch als unwandelbar, da sie gleichbedeutend mit
dem Willen zu staatlicher freier Existenz sind. Wie konnte aber das
Schweizervolk diese Aufgaben erfiillen, ochne wohlgeordnete bewaff-
~ nete Macht? XNur eine solche gewilhrleistet, dali die Grenzen unver-

% K ) _EVlolfgang Forster: ,,Graf Schlieffen und der Weltkrieg.® 1. Teil,
. Kapitel. ,

.2 Und General von Kuhl bemerkt (in seiner Schrift: Der deutsche
(xenerg,lstab — 1920, S 163—): Die,,Front muBte umfaBt werden. Durch die
Schyexz zu gehen, verbot sich mit Riicksicht auf die Schwierigkeit des
Geliéindes und die Schweizerarmee.*
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letzt bleiben, dall im Innern auch in schweren Zeiten keine gewal-
titigen Konflikte ausbrechen. Die genannten vornehinsten Staat:-
aufgaben {fithren zur nationalen Organisation der Verteidigung des
Landes und seiner Freiheit, nach auBen und nach innen. Der Beitriit
zum Vélkerbund hat sodann der Schweiz noch eine besondere Stellung
und Aufgabe gebracht. Sie allein behilt ihre militirische Neutralitét
hei allfilligen Streitigkeiten anderer Mitglieder-Staaten: sie soll aber
ihre Neutralitit auch aus cigener Kraft schiitzen und balten. Hiezu
befdhigt sie wiederum nur richtig organisierte Volkswehr.

,In einer demokratischen Republik kann dic nationale Wehr-
organisafion nur auf der allgemeinen Wehrpilicht aufgebaut werden,
Dieser Staatsform entspricht das Volksheer. Ein Klassen- oder Be-
rufsheer ist ihr wesensfremd. Ein solches miifite in kurzer Zeit zu
Gegensifzen zwischen Volk und Heer fithren. Das Recht und die
Pflicht zu nationalem Wehrdienst sind Attribute des freien Re-
publikaners. Das hingt aufs Engste mit der zweifachen Aufgabe der
Armee zusammen; nach innen: Schutz der durch die Demokratie ge-
wihrleisteten Rechte der Biirger, nach aullen: Verteidigung des
Landes und seiner Unabhingigkeit. Aus diesen entscheidenden staats-
politischen Erwagungen ist fiir die Schweiz das Prinzip der allge-
meinen Wehrpflicht festzuhalten. Diese 1st aber auch beizubehalten,
weil ein aus allen Parteien und Gesellschaftsklassen sich rekrutieren-
des Ieer starke einigende Krifte entwickelt und die (Garantie vor
einer miBbrduchlichen Verwendung als Klasseninstrument in sich
selbst birgt. Die bedauerliche Tatsache, daB auch in unserem freien
Volksstaat gewisse Kreise offen oder geheim sich feindlich ihm gegen-
iiberstellen, mag es erklidren, daf kiirzlich der AusschlieBung solcher
Elemente und der Bildung eines absolut staatstreuen Heeres das Wort
geredet wurde. Aber dem tritt — von der fast undurchfiihrbaren
praktischen Losung abgesehen — sofort die zwingende Ueberlegung
entgegen, dall der Staat kein Klassenheer schaffen kann, ohne die
innere Spaltung zu verschirfen, ohne einer Landesgefahr zu rufen
und bei jedem Wechsel des regierenden Systems den Wechsel der
Armee zu gewiirtigen. Indem der Staat alle Biirger zum Wehrdienst
heranzieht, kann er auch von allen ohne Riicksicht auf deren poli-
tische Anschauung, nicht nur die Respektierung, sondern auch die
Verteidigung seiner Existenz und seiner Ordnung verlangen. Er wird
diese Pflichterfilllung auf der ganzen Linie- durchsetzen, aber nur,
wenn er sie jedem, ohne Standesunterschied-in gleichem MaBe iiber-
trigt. Und diese gemeinsame Pflichterfiillung wird vermittelnd
wirken und Gegensiitze ausgleichen. DaB eine Truppe, die nicht auf
dem Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht formiert ist, bei uns auf
die Dauer gar nicht bestehen kann, hat die Schaffung sog. frei-
williger Grenzkorps im Aktiv-Dienst gezeigt. In kurzer Zeit war im
Volke wachsende Abneigung und Widerwille gegen diese Organisation
vorhanden. So muB — wenn selbst keine militirischen Griinde da-
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gegen sprechen sollten — die Ersetzung des Volksheeres durch eine
Berufs- oder Soldner-Truppe schon aus staatspolitischen Erwiigungen
abgelehnt werden.

,.Damit die staatlich organisierte Wehrmacht die ihr von der
Vertassung iibertragenen Aufgaben erfiillen kann, mull sie den mili-
léirischen Erfordernissen hiefiir gewachsen sein. Die erste Pflicht der
Landeswehr ist Landesverteidigung., Will diese ernstlich und mit
Aussicht auf Erfolg gefithrt werden, so ist ein auch nach der Zahlen-
stirke achtenswertes Heer unerlidiilich. Wer wollte mit wenigen tausen-
den noch so kriegsgewohnten und tapferen Soldaten die langen Grenz-
frouten unserer Heimat zu schiitzen versuchen; ein Blick auf die geo-
graphischen Verhiiltnisse und die Erfahrongen aus dem Weltkrieg
itherzeugen sofort, daBl e¢ine Feldarmee von etwa 200,000 Mann ein
Minimum der erforderlichen ‘T'ruppen bedeutet. Dieser Heeresbe-
stand, auf den wir umsomehr noch angewicsen sind, als uns die Eben-
biirtigkeit im Einsatze aller technischen Kriegsmittel nicht immer
moglich sein wird, ist nur durch die Rekrutierung mittelst allgemeiner
Wehrpflicht zu erreichen. Dazu kommt, dafl, so viele Reformvor-
schlige fiir neue Militir-Organisationen kommen, in keinem Lande
(das nicht durch die Friedensvertrige in den Wehrbestinden limi-
tiert ist) fiir die Zukunft etwa die militirische Bedeutung starker
Hecre geringer eingeschiitzt wiirde. Awuch fiir unsere schweizerischen
Verhiltnisse hat noch niemand fiir die nationale Verteidigung cine
neue, auf kleine Truppenkoniingente aufgebaute Neuordnung vor-
zeichinen konnen. So ist auch keine Kritik konkreter Vorschlige mog-
lich. Wenn man aber in Bezug auf die zweite Aufgabe des Staates:
ITandhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, einwenden will,
hierfilr konnte eine verstirkte Polizeimacht geniigen, so ist dies frag-
lich. Es kann gelegentlich eine innere Krisis schiitzendes Eingreifen
auf breiter Basis erheischen, und gegeniiber cerregten Kreisen des
Volkes werden Biirger des gleichen Landes, wehrpflichtige Eidge-
nossen, weit richtiger und versohnender intervenieren, als eine Berufs-
truppe der staatlichen Gewalt.

nwDie militdrischen Erwigungen bejahen somit ebenfalls die Bei-
behaltung der allgemeinen Wehrpflicht. Durch diese Feststellung
soll nicht ein ablehnender Standpunkt der Schweiz in der Frage der
~ allgemeinen Abriistung als solcher eingenommen sein. Die Bestre-
- bungen, welche in dieser Richtung titig sind, kénnen und sollen wir
vorurteilslos priifen, und wenn sie zu internationalen Abmachungen
Tiihren, welche die Sicherheit und Freiheit auch unseres Staates un-
Tedingt gewihrleisteny wird letzterer einer solchen Entwicklung nicht
fern bleiben; doch miiBte wohl auch dann — fiir eine reduzierte Wehr-
macht — der Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht fortbestehen.
Zur Zeit aber sind die realen Verhiiltnisse noch so, daB die Wehr-
fihigkeit unseres Volkes unvermindert erhalten bleiben mu$.
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.Die uns gestellte Frage ist im besondern noch nach der aeiri-
schaftlichen national-6kononiischen und finanziellen Seite zu wiir-
digen. Wenn staatliche, politische und militirische Grinde die all-
gemeine Wehrpilicht eindringlich fordern, wenn jedoch die wirt-
schaftliche Kraft des Landes sie nicht mehr tragen konnte, so miifite
sie dem bittern Naturgesetze weichen. Die TFortexistenz der Eidge-
nossenschaft wiirde dann allerdings sehr ungewifl. Nun lasten die
enormen Ausgaben des Staates in den jungsten Jahren und die wach-
senden Pflichten der neuen Zeit schwer auf seinem Haushalt und es
ist begreiflich, daB man dem Militirbudget Ersparnisse zumutet, um
Mittel fir andere Aufgaben frei zu bekommen. Aber die Situation
ist keine verzweifelte. Wohl werden die Aufwendungen fiir aufler-
ordentliche Wehrbediirfnisse, fiir Ausbau der Bewaffnung und tech-
nischen Ristung nur schr allmihlich einsctzen kinnen: aber die not-
wendigen Kredite fiir die Beibehaltung eines kriegstiichtigen Miliz-
heeres im bisherigen Bestande kann unser Land bewilligen. Das wird
cine Summe von etwa 70 Millionen ausmachen. Von Wichtigkeit ist,
mit diesem Betrage die ungefdhren Kosten einer sehr kleinen stehen-
den Truppe zu vergleichen. Wiirde letztere nur auf 6000 Mann ‘be-
messen, so wiren dafiir im Jahre vielleicht 35 Millionen auszugeben,
oder die Hilfte der heutigen Militirauslagen fiir unsere ganze Ar-
mee.!} Diese Gegeniiberstellung wird die Wahl nicht schwer machen.
Sie féllt mit dem Uebergewicht zwingender Griinde auf das System.
der allgemeinen Wehrpflicht, welche einzig dem Staate geniiglichen
Schutz gewihrleisten kann. Nicht unerwihnt darf bleiben, dafl von
den Militdrausgaben manche doch auch schweizerischer Arbeit und.
inldindischem Erwerbe zugute kommen.

,,Endlich mochten wir die volkserzieherische und gesundhettliche
Wirkung der allgemeinen Wehrpflicht kurz berithren. Es mogen in
einzelnen Fillen aus dem Wehrdienste Schidigungen fiir die Pﬂich-
tigen resultieren; im allgemeinen iiberwiegen jedoch sicher die Vor-
teile. Erziehung zu Gemeinsinn und Opferwilligkeit, zur Disziplin
und Kameradschaft kommt neben der Kriaftigung des Kérpers zur
Geltung, Stddter und Landbewohner, Eidgenossen der verschiedenen
Stdinde und Anschauungen lernen sich kennen und verstehen. Und
wenn wir neben der praktischen, physischen Schulung der geistigen
Ausbildung unserer jungen Wehrménner kiinftig immer mehr auch
volle Aufmerksamkeit schenken, so vermitteln wir unserer Jugend
ein zweifaches wertvolles Gut.

»Aus all diesen Erwagungen gelangen wir zum Schlusse: Die
allgemeine Wehrpflicht ist als Grundlage fiir d:,e kiinftige Organi-
sation unseres Wehrwesens beizubehalten.”

1y 1860 hatten 87,900 Mann 2,092,000 Diensttage; dies hitte einer -
stindigen Truppe von 5732 Mann entsprochen. 6000 Mann stdndige Truppen
haben im Jahre 2,190,000 Diensttage. Letztere auf 60,000 Mann verteilt er- -
moglicht fiir jeden Mann durchsehnittlich 36 Tage, auf 100,000 Mann 21 Tage. .
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Soweit der Bericht der Sektion St. Gallen.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz soll nach einem Vor-
schlag von Oberstlentnant Frev in Basel eintreten fir Leute, die

wegen eines gemeinen Deliktes bestraft worden sind.
(Schlufl folgt.)

Kriegslehren.

Von Oberstleutnant Habicht.
(SchluB.)

Zu etwas anderen Schliissen, wenigstens der Zahl nach, war
eine franzosische Ansicht gekommen. Zwar bildete der russisch-
japanische Krieg ebenfalls den Ausgang der Erwigungen; nur kam
man zu der Folgerung, dal die Artilleristen der néchsten Kriege,
gedeckt hinter ihren Schilden, die Eigenschaften ihres Geschiitzes
noch mehr ausniitzen und noch mehr Munition verbrauchen wiirden
als die Russen oder Japaner. Um aus diesen bloBen Vermutungen
zu sicheren Schliissen fiir eine erforderliche Munitionsausriistung
zu kommen, hatte man wihrend drei Mandvertagen alle diejenigen
Schieflen notieren lassen, welche gegen angewiesene Ziele von der
Artillerie in Wirklichkeit hdtten durchgefiihrt werden miissen. Als
Munitionsverbrauch gegen jedes Ziel wurden dabei berechnet 4 Ein-
schiefsalven und das Wirkungsschielen mit 48, rund 50 Schiissen.
Die fiir eine Divisionsartillerie von 6 Batterien gefundenen Zahlen
stimmten merkbar iiberein. Sie beliefen sich fiir die Batterie und
den Tag im Mittel auf 500 Schu. Da aber Manoverschlachten
nur einen halben Tag dauern, so muBte diese Mittelzahl verdoppelt
werden. An einem einzigen Gefechtstage wiirde also eine Batterie
allein einen mittleren Munitionsverbrauch von 1000 SchuB haben.

Doch geniigten der franzosischen Ansicht nach diese 1000 Schiisse
auf die Batterie oder 250 fiir das Geschiitz keineswegs; denn:

1. sind 4 Einschielagen im allgemeinen gegen schwierige Ziele
ungeniigend ;

2. -wird ein Wirkungsschieflen allein nur ein geringes Ergebnis
liefern, wenn die Truppe in Bewegung ist oder die Artillerie
auch nur ein wenig verdecki. Man muB also damit rechnen,
daB diese WirkungsschieBen in vielen Fillen zu wiederholen sind;

3. ist auch der Verbrauch wihrend des Entscheidungskampfes auf
Grund der obigen 50 Schufl gegen jedes Ziel berechnet worden.
Wihrend dieses entscheidenden Aktes darf man sich in Wirk-
lichkeit nicht auf einige Wirkungssalven beschrénken, sondern
die Geschiitze miissen schon aus moralischen Griinden ununter-
brochen donnern.

Hieraus ergab sich als Konsequenz: ,Nimmt man 2000 Schuff
als mutmaBlichen Gefechtsverbrauch fiir die Batterie und den Tag
an, 50 wird man noch unter der Wahrheit bleiben. Doch wird man



	Vorschläge der Sektionen der Schweizerischen Offiziersgesellschaft zur Reorganisation des Heerwesens

